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Musterlösungen Radverkehr 

 

 

Planungsbüro RV-K Stand 2021

 

Führung von Radfahrenden an einer gefährlichen Ein- bzw. Ausfahrt 

bei Zweirichtungsradweg  

maßstabslos

www.rv-k.de

Musterlösung: Ausfahrt / Einmündung sichern - 01

 

Angestrebte Wirkung:  

 

Zweirichtungsradwege sollen innerorts vermieden werden. Es ist grundsätzlich zu prüfen, ob es eine Alternative zum 

Zweirichtungsradweg gibt. Bei verträglichen Kfz-Stärken ist eine Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn in 

Betracht zu ziehen (siehe FGSV ERA 2010). Bei besonders stark frequentierten Ein- und Ausfahrten wird zusätzlich zur 

Markierung und Beschilderung eine Aufpflasterung empfohlen.

 

Erhöhung der Verkehrssicherheit

    

Rot eingefärbter Zweirichtungsradweg

Situation:

 

Hinweise:

 

 

Maßnahme:
 

 
Im Zuge von vorfahrtsberechtigten Geh- und Radwegen im 

Zweirichtungsverkehr sollen im Bereich von Einmündungen und 

stark frequentierten Grundstückszufahrten rot eingefärbte 

Radverkehrsfurten markiert werden. Zur Verdeutlichung, dass 

Radfahrende aus beiden Richtungen kommen, werden 

Radpiktogramme mit Doppelpfeil angebracht. Der Kfz-Verkehr wird 

mit StVO-Zeichen 205 "Vorfahrt gewähren" und dem Zusatzzeichen 

1000-32 "Radverkehr kreuzt von links und rechts" beschildert. Um 

die Aufmerksamkeit noch stärker zu erhöhen und die gefahrenen 

Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs zu verringern ist eine 

Aufpflasterung hilfreich. Die Markierung der Furt gilt auch für den 

Radverkehr freigegebene Gehwege.

 

Verdeutlichung der Vorfahrssituation

    
 

Erhöhung der Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer an einer möglichen Gefahrenstelle

    

Innerörtliche Zweirichtungsführungen des Radverkehrs sind vor 

allem an stark frequentierten Ausfahren wie Tankstellen oder 

Lebensmittelmärkten unfallauffällig, da der Kfz-Verkehr nicht mit 

von rechts kommenden Radfahrenden rechnet. Oftmals ist zudem 

die Beschilderung für den Kfz-Verkehr unvollständig und damit die 

Schuldfrage im Falle eines Unfalls unklar.
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Situation: 

Forst- und landwirtschaftliche Wege und Wege in 
Grünanlagen sind häufig nicht asphaltiert. Solche in der 
Regel wassergebundene, teilweise auch unbefestigte 
Wege verschlechtern die Fahreigenschaften (u.a. höherer 
Kraftaufwand). Durch schlechte Griffigkeit steigt 
insbesondere auf Gefällestrecken oder in Kurven die 
Sturzgefahr. 
Während oder nach Niederschlag führen 
wassergebundene Wege zu erhöhtem Verschleiß am 
Fahrrad und zu Verschmutzung der Kleidung. 
Zusätzlich ist das Räumen und Reinigen der Wege nicht 
möglich. Ein ganzjähriges Befahren der Wege und eine 
nachhaltige Entlastung anderer Verkehrsträger (Kfz-
Verkehr, ÖPNV) ist mit klassischen wassergebundenen 
Wegedecken nicht erreichbar.
  

 

Planungsbüro RV-K www.rv-k.de

Maßnahme: 

Der betrachtete Weg sollen asphaltiert oder  mittels 
alternativer Ausbaumöglichkeiten (bspw. Basaltstein/
Spezialsande - siehe Hinweise und Abbildung 2) 
ausgebaut werden. 

 

ML: Asphaltieren von Wegen (OAA)

 

    

 
Angestrebte Wirkung:  

 

 

 
    

Abb. 2-3: Alternative asphaltähnliche Oberflächen aus Basaltstein und Spezialsanden (Quelle: BioSi Balastan®, Schweizer ideen-Werkstatt) / Abb. 4: Heller Split-Mastix-Asphalt

Abb. 1: Negativbeispiel: Verdichtete wassergebundene Decke mit Pfützenbildung 

und schlechter Wasserdurchlässigkeit

Erhöhung des Fahrkomforts

Vermeidung von Stürzen

Reduzierung Verschleiß und Verschmutzung

Ganzjährige Nutzbarkeit

Erhalt des Wasserhaushaltes

 

 

 

Hinweis:

Durch den Einsatz herkömmlicher Asphaltdeckschichten bei Radwegen werden im Vergleich zum natürlichen 
Wasserhaushalt keine Negativveränderungen festgestellt. Dies belegt unter anderem eine Studie des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern1. 
Durch eine helle Einfärbung der Asphaltdeckschicht kann auch die unter anderem durch Abstrahlung von Hitze 
entstehende Barrierewirkung für Kleinstlebewesen vermieden werden.
Beim Asphaltieren von Wirtschaftswegen ist mit zunehmender Breite und Nutzung durch schwere land- oder 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge mit einer stärkeren Versiegelung zu rechnen. Hier können alternative Deckschichten 
eingesetzt werden. Bewährt haben sich beispielsweise wasserdurchlässige Deckschichten aus einem Gemisch von 
Basaltstein und Spezialsanden. 

1 Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegekonstruktion in naturnahen Bereichen, Ministerium für Verkehr, Bau                 

und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2009  
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Wassergebundene Wegedecken Forstwege 
     

Quelle: RLW Teil 1 (2016); M ELW (2009); ERA (2010). 

 

 

 
Das Radverkehrsnetz verläuft oftmals über wassergebundene 

Forstwege, die teilweise über eine grobe Schotterdecke verfügen. 

Wassergebundene Oberflächen verschlechtern die Fahreigen-

schaften; durch schlechte Griffigkeit steigt die Unfallgefahr, 

insbesondere nach Regen oder im Winter. Erhöhter Verschleiß am

Fahrrad. Verschmutzung der Kleidung.

 

 
 

Angestrebte Wirkung:  

 

 

 

Hinweise:

 

 

Möglichst kostengünstige Lösung durch fahrradgerechten Ausbau 

schon vorhandener Schotterwege. Erhalt des Landschaftsbildes 

und der ökologischen Anfordungen hinsichtlich Boden- und 

Gewässerschutz. Verbesserung der Verkehrssicherheit und des 

Fahrkomforts durch feinkörnige, ebene und geschlossene 

Deckschicht.

Nutzungs des schon vorhandenen Unterbaus möglich (fachliche Beurteilung notwendig).

Anlegen eines aufgewölbten Wegebauprofils (Uhrglasprofil) aus entwässerungstechnischen Gründen. Bei Steigungen 

über 6 % ist Bauweise mit gebundener Decke von Vorteil.

Abbildung: Beispiel gut befahrbare wassergebundene Decke

 Situation:    

Für Radwege wird generell eine asphaltierte Oberfläche empfohlen (u.a. ganzjährig befahrbar; weniger Abrieb- und

Verschleißwiderstand). Wassergebundene Decken kommen nur für Freizeitwege, Grünanalagen oder Wege, die 

hauptsächlich dem Fußverkehr dienen, in Betracht. 

 

 

Musterlösung: OAU_01
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? FHBGBKUMFXGDHPPKYHDFTPRECBDRBD

? Z[CKNBDK\JR]LBCQBGCKF̂IIPBKBHDBK_BFXG̀ HDNHEQBHPFCBNARHBCADEKTAJKabKQOcGKEBdC[JPK
B̀CNBDW
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vQhpQf\

F ILMJPQYpQfJxydQhLfNMhYedZLfNQfJMYfpJNLZQJaYedZPQgYQdLfNQfJQhlthpQh[YedJLfpJPQYJpQh
z[OfLfNJfOedgLvQYMQf\
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Hinweise:

Querung einer übergeordneten Straße im Zuge einer Erschließungsstraße 
außerorts

Zeichen 205 StVO
Zeichen 306 StVO

Zeichen 222-20 StVO

Radverbindung im Verlauf einer ländlichen
Erschließungsstraße

Zeichen 260 StVO ggf. mit 
Zusatzeichen1026-36

g 2,50 m

g 1,75 m

3,00 m
(2,50 m)

Zeichen 138 StVO (150 m -
200 m vor Querungsstelle)

g 2,50 m

Niveaugleicher Übergang 

Aufmerksamkeitsfeld (Rillen)

· Querungshilfe in Verbindung mit kurzem Linksabbiegefahrstreifen bei geringem 
Abbiegeverkehr.

· siehe Abschnitt Einsatzgrenzen

· Für den Kfz-Verkehr sollte eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h geprüft 
werden.

· Die Verkehrsinsel am Beginn des Linksabbiegefahrstreifens kann überfahrbar 
ausgeführt werden.

· Im Falle einer angeordneten Benutzungspflicht ist der gemeinsame Geh-/Radweg 
mit Zeichen 240 StVO zu versehen.

· Wird auf dem begleitenden Weg der landwirtschaftliche Verkehr freigegeben, ist 
ein Nachweis der Schleppkurven für landwirtschaftliche Fahrzeuge erforderlich. 
Die genaue Position des Inselkopfes ist von der erforderlichen Schleppkurve 
abhängig.

· Die Durchfahrtbreite für die Fahrbahn des Kfz-Verkehrs muss aus betrieblichen 
Gründen mind. 3,50 m bei einseitiger Bordführung und mind. 3,75 m bei 
beidseitiger Bordführung betragen.  Dieses Maß kann reduziert werden, wenn 
keine betrieblichen Belange, z.B. des Winterdienstes entgegenstehen.

Musterlösungen für Radverbindungen 

Musterblatt: QH-8 Stand: November 2020

· ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 
9.4.2

Regelungen:

Anwendungs-
bereiche:
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4 m?PP8SG?8QPH?NTUVN:P<8PGXVH8caP86?HH:P<;R8:PS8_?HNG?>;T=VNd?:<?P8<?P:HdH8]?NS?P
:̀;;D8Y=PP8SG?8IGXVH?8_=:]?NY;ViV?8<<TK8=:T8LDAA8̀8c?NNGP<?NH8]?NS?PK8gG?8nGPS?;HViV?
>?HN̂<H8@DJA8̀

4 bUN8SG?86=̀ F?P8G;H8?GP?8ôP<;P?G<:P<8caP8L8R8k8p8=Pd:;HN?>?P
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Zeichen 240 StVO

(nur bei Benutzungspflicht; auch

ggf. Zeichen 1000-31 StVO

Zeichen 205 StVO

Zeichen 215 StVO

Zeichen 310 StVO

Querungsbedarf am Radwegende

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5 und 9.5

Lage des Kreisverkehrs innerorts

< 15.000

Kfz/24 h angegeben

(siehe Musterblatt 4.5-2)

durch den Radverkehr

Stand:

Musterblatt: 4.5-6

brenner BERNARD ingenieure GmbH

November 2017



h=0 h=0

2,50 m

Zeichen 138-10 StVO

Zeichen 240 StVO

Zeichen 1000-31 StVO

Radverkehr

ca. 10,00 m

 3,25 - 3,75 m

Zeichen 240 StVO

Zeichen 1012-31 StVO

Zeichen 205 StVO

3,50 m

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

und Gehwegen beim Wechsel von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb

zulassen

besteht

ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-4

sonst mindestens 2,50 m

durch den Radverkehr

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht (1)

*

* *

Stand:

Musterblatt: 9.5-3

brenner BERNARD ingenieure GmbH

November 2017



h=0 h=0

2,50 m

 3,25 - 3,75 m

3,50 m

ca. 10,00 m

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Rad- und Gehwegen beim Wechsel von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb

zulassen

mit Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-3

sonst mindestens 2,50 m

den Radverkehr
durch Zeichen 1022-10           ohne Kombination mit Zeichen 239             ist keine

Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungsrecht (1)

Stand:

Musterblatt: 9.5-4

brenner BERNARD ingenieure GmbH

November 2017



ca. 3,25 m

h=0

ca. 3,25 m

1,50 m
1,75 m

Zeichen 240 StVO
auch andere Radverkehrs-

Radverkehr

Zeichen 240 StVO

und Zeichen 1012-31 StVO
oder

Zeichen 239 StVO

und Zeichen 1022-10 StVO

(bei Wahlfreiheit)

Zeichen 138 StVO

h=0

ggf. Zeichen 1000-31 StVO

2,00 m

   (1,50 m)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

(ab ca. 5.000 Kfz/Tag) und mangelndem Platzangebot

besteht

ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-12

Radverkehrs zu verhindern

bei ausreichendem Platzangebot ist die Anlage von zwei Mittelinseln mit mittigem

Abbiegestreifen (  10,00 m) vorzusehen

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht (2)

Stand:

Musterblatt: 9.5-11

brenner BERNARD ingenieure GmbH

November 2017






